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Zusammenfassung

Hintergrund: Die Qualität der ärztlichen Leichenschau wird häufig diskutiert. Gerade
bei älteren Verstorbenen erschweren Multimorbidität oder fehlende Informationen
zur Krankenvorgeschichte die Benennung der Todesursache. Es wurde ausgewertet,
ob bei Pflegeheim- und Nicht-Pflegeheimbewohnern Unterschiede im Hinblick auf die
Attestierung der Todesart und -ursache sowie Anordnung einer Obduktion bestehen.
Material und Methode: Retrospektiv wurden aus rechtsmedizinischen Fallakten die
Angaben zu Todesart und -ursache auf den Todesbescheinigungenmit den Ergebnissen
der im Zeitraum von 2007 bis 2018 durchgeführten Obduktionen bei über 60-jährigen
Verstorbenen verglichen. Ferner wurden die Gründe für die Anordnung einer
Obduktion ausgewertet. Das Kollektiv wurde in die Gruppen Pflegeheimbewohner und
Nicht-Pflegeheimbewohner unterteilt.
Ergebnisse: Ausgewertet wurden 2278 Fallakten (11,3% Pflegeheimbewohner, 88,7%
Nicht-Pflegeheimbewohner). Bei Pflegeheimbewohnern bedurften v. a. Sturzereignisse
(54,4%) der rechtsmedizinischen Abklärung, bei Nicht-Pflegeheimbewohnern
ärztliche Interventionen und Verletzungen (jeweils ca. 35%). Die Todesart auf
der Todesbescheinigung stimmte bei 69,8% der Pflegeheimbewohner und bei
73,0% der Nicht-Pflegeheimbewohner mit dem Obduktionsergebnis überein. Bei
14,1% der Pflegeheimbewohner und 25,4% der Nicht-Pflegeheimbewohner wurde
autoptisch statt einer natürlichen eine nichtnatürliche Todesart festgestellt. Die
Übereinstimmung der Todesursache lag bei Pflegeheimbewohnern bei 66,0%, bei
Nicht-Pflegeheimbewohnern bei 73,1%.
Schlussfolgerung:Die Leichenschau sollte auchbei älterenVerstorbenen, insbesondere
Pflegeheimbewohnern, kritisch erfolgen, und es sollte häufiger eine Obduktion zur
Klärung der Todesart und -ursache angestrebt werden.

Schlüsselwörter
Forensische Pathologie · Obduktion · Leichenschau · Ältere · Sterbeort

Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland nimmt
der Anteil älterer Menschen immer weiter
zu. Im Jahr 2018 war jede zweite Person
in Deutschland älter als 45 Jahre und jede
fünfte älter als 66 Jahre. Bei den über 70-
Jährigen ist ein Anstieg von 8Millionen im
Jahr 1990 auf 13Millionen im Jahr 2018
zu verzeichnen [1]. Mit dieser Entwicklung

einhergehend steigt auch der Bedarf an
professionellerPflege.So istzwischen2003
und 2017 die Anzahl an in Heimen ver-
sorgten Pflegebedürftigen um 31,3% ge-
stiegen. Auch die ambulante Pflege ver-
zeichnete in diesem Zeitraum eine beacht-
liche Zunahme der Pflegebedürftigen um
84,4% [2]. Im Jahr 2017 befanden sich laut
Pflegestatistik des Statistischen Bundes-
amtes 921.878 Pflegebedürftige in einem
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der 14.480 Pflegeheime in der Bundesre-
publikDeutschland [2]. EineUntersuchung
vonDasch et al. kam zu demErgebnis, dass
die Sterberate im häuslichen Umfeld rück-
läufig ist, während Sterbefälle in Alten-
und Pflegeheimen zunehmen. So verstar-
ben 12,2% im Jahr 2001 in Alten- und
Pflegeheimen, im Jahr 2011 stieg der An-
teil auf 19,0% [3].

Gleichzeitig sinken in Deutschland
die Obduktionsraten. Laut einer Unter-
suchung von Brinkmann et al. nahmen
klinisch-pathologische Obduktionen zwi-
schen 1994 und 1999 ab; rechtsmedi-
zinische Obduktionen erfolgten bei 2%
aller Sterbefälle [4]. In den USA, und
bei vergleichbaren Verhältnissen mögli-
cherweise auch in Deutschland, ist die
Obduktionsrate bei Pflegeheimbewoh-
nern besonders gering [5]. Einer der
anzunehmenden Gründe ist, dass das Ab-
leben in einem Alten- und Pflegeheim als
wahrscheinlich und absehbar angenom-
men wird und somit selten suspekt wirkt
[6]. Einer Untersuchung von Gleich und
Graw zufolge strebten die leichenschau-
enden Ärzte in München bei nur 2,8% der
verstorbenen Pflegeheimbewohner eine
Obduktion an, wobei die Empfehlung zu
einer Obduktion mit zunehmendem Alter
der Verstorbenen abnahm [7]. Dabei hat
die „Görlitzer Studie“, gezeigt, dass die
Diskrepanz der Diagnosen der inneren
Leichenschau und der Angaben auf der
Todesbescheinigung bei Pflegeheimbe-
wohnern mit 59,0% besonders groß war
[8]. Auch zeigt der Fall einer Altenpfle-
gerin aus Wachtberg, die in den Jahren
2003 bis 2005 neun Pflegeheimbewoh-
nerinnen erstickte bzw. ersticken ließ,
die Notwendigkeit einer gründlichen Lei-
chenschau und vermehrten Durchführung
von Obduktionen gerade bei pflegebe-
dürftigen Verstorbenen auf [9]. So war in
dem genannten Fall bei den getöteten
Pflegeheimbewohnerinnen ärztlicherseits
ein natürlicher Tod attestiert worden
[10]. Laut Wagner bleiben aber auch
nicht unmittelbar tödliche Gesundheits-
schäden, die während der Pflege älterer
Menschen beabsichtigt oder unbeabsich-
tigt entstanden sind, häufig unentdeckt
[11]. Umso höher ist die Bedeutung der
ärztlichen Leichenschau als weichenstel-
lendes Instrument zur Aufdeckung, wobei
die Leichenschau gerade bei Pflegebe-

dürftigen möglicherweise unkritischer
durchgeführt wird. Ziel der vorliegenden
Arbeit ist ein Vergleich der attestierten
Todesart und -ursache bei der ärztlichen
Leichenschau mit den Obduktionsergeb-
nissen von über 60-jährigen Verstorbenen
unter besonderer Berücksichtigung von
Pflegeheimbewohnern.

Material und Methode

Für die vorliegende Studie erfolgte ei-
ne retrospektive Auswertung der Fallak-
ten der im Zeitraum vom 01.01.2007 bis
zum 31.12.2018 im Institut für Rechtsme-
dizin der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz durchgeführten gerichtlich und pri-
vat beauftragten Obduktionen. Die Akten
werden zu jedemObduktionsfall in Papier-
form und seit 2018 auch digital angelegt;
sie enthalten neben dem Sektionsproto-
koll sämtliche dem Fall zugehörige Da-
ten und Informationen, einschließlich der
Todesbescheinigung sowie ggf. Ergebnis-
se von weiterführenden Untersuchungen
(z. B. Toxikologie, Histologie, Neuropatho-
logie). Als Einschlusskriterium wurde ein
vollendetes 60. Lebensjahr festgelegt. Die
Basis fürdieDatenerhebungbildetendie in
den genannten Fallakten enthaltenen An-
gabenausdenTodesbescheinigungenund
den Obduktionsprotokollen. Die Todesur-
sachen wurden in Anlehnung an die In-
ternational Statistical Classification of Dis-
eases (ICD) gruppiert erfasst. Ferner wur-
den die jeweiligen Gründe für die Anord-
nungeinerObduktiongemäßpolizeilichen
Angaben oder aus den Beschlüssen der
Amtsgerichte entnommen und ausgewer-
tet. AnschließendwurdendieAngabenauf
den Todesbescheinigungen, unter beson-
derer Berücksichtigung der Todesart und
Todesursache, bei Pflegeheimbewohnern
und Nicht-Pflegeheimbewohnern vergli-
chen.DiedeskriptiveDatenauswertunger-
folgtemittels IBMSPSSStatisticsVersion23
(IBM Deutschland GmbH).

Ergebnisse

Alter und Geschlecht der
Verstorbenen

Im Zeitraum 2007 bis 2018 wurden 5726
Obduktionen im Institut für Rechtsmedi-
zin durchgeführt. Von den Verstorbenen

hatten 2278 das 60. Lebensjahr vollendet
und wurden in die Studie eingeschlossen.
Von den eingeschlossenen Fällen entfie-
len 11,3% auf Pflegeheimbewohner und
88,7% auf Nicht-Pflegeheimbewohner.
Dasmittlere erreichte Lebensalter der Pfle-
geheimbewohner betrug 82,5± 9,2 Jahre
(Median 83,5 Jahre). Bei den Nicht-Pflege-
heimbewohnern lag das mittlere erreichte
Lebensalter bei 73,4± 8,8 Jahren (Median
73 Jahre). In der Gruppe der Pflegeheim-
bewohner waren 60,9% der Verstorbenen
weiblichen Geschlechts, bei den Nicht-
Pflegeheimbewohnern betrug der Anteil
der Frauen 39,7%.

Anlässe zur Obduktion

In 48,0% der Fälle des Gesamtkollektivs
fanden sich bei der ärztlichen Leichen-
schau konkrete Ereignisse, die als kausal
für den Todeseintritt angenommen wur-
den. Im Vergleich der beiden Gruppen be-
stand bei über der Hälfte der Pflegeheim-
bewohner (54,4%) der Verdacht auf ein to-
desursächliches Sturzereignis, jedoch nur
bei jedem 4. Nicht-Pflegeheimbewohner
(24,7%). Demgegenüber lagen mit 34,8%
bei den Nicht-Pflegeheimbewohnern im
Vergleich zu den Pflegeheimbewohnern
(9,5%) fast 4-mal so häufig auffällige Ver-
letzungen bei der ärztlichen Leichenschau
vor (. Abb. 1). Die häufigsten Gründe für
die Anordnung einer rechtsmedizinischen
Obduktionwarengemäßdenpolizeilichen
AngabenzurObduktionunddenBeschlüs-
sen der Amtsgerichte in beiden Gruppen
ein Verdacht auf ein Fremdverschulden
(exklusive ärztlichem und/oder pflegeri-
schem Fehlverhalten), ärztliches und/oder
pflegerisches Fehlverhalten sowie unklare
Todesumstände (. Tab. 1).

Vergleich Todesbescheinigungen
und Obduktionsbefunde

Todesursache
In75,7%derFällemitvorliegenderendgül-
tiger Todesbescheinigung waren konkrete
Angaben zur Todesursache enthalten. In
den übrigen 24,3% der Fälle war in der
Rubrik „Todesursache“ auf der Todesbe-
scheinigung entweder kein Vermerk, oder
die Todesursache wurde als ungeklärt an-
gegeben.
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Abb. 18Häufigkeiten von Ereignissen vor dem Todeseintritt bei Pflegeheim-undNicht-Pflegeheimbewohnern

Bei91,5%derVerstorbenen imGesamt-
kollektiv konnte nach der Obduktion ei-
ne Todesursache angegeben werden. Am
häufigstenwaren sowohl gemäß Todesbe-
scheinigung als auch nach Obduktionsbe-
fund Krankheiten des Herz-Kreislauf-Sys-
tems, gefolgt vonVerletzungen, Vergiftun-
gen oder äußeren Ursachen todesursäch-
lich (. Tab. 2).

Insgesamt stimmten bei Pflegeheim-
bewohnern in 66,0% die angegebenen
Todesursachenmit den Obduktionsergeb-
nissen überein, und in 73,1% bei Nicht-
Pflegeheimbewohnern.Somit lag in34,0%
respektive 26,9% der Fälle keine Überein-
stimmungderaufderTodesbescheinigung
angegebenen Todesursache mit dem Ob-
duktionsergebnis vor. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass Fälle, die sich nicht
eindeutig einer der Klassifikationen nach
ICD zuordnen ließen, nicht miteinbezogen
wurden („Sonstige“). Die entsprechenden
Übereinstimmungsraten sind in . Tab. 3
dargestellt.

Todesart
In den vorliegenden Todesbescheinigun-
gen wurde durch die leichenschauenden
Ärzte bei Pflegeheimbewohnern in 35,8%
der Fälle ein natürlicher Tod bescheinigt.
In 27,9% der Fälle wurde eine nichtna-
türliche Todesart attestiert, und in den
verbleibenden 36,3% war sie ungeklärt.
Bei denNicht-Pflegeheimbewohnernwur-
de in 25,9% der Fälle ein natürlicher Tod
bescheinigt. In 39,3% der Fälle war die To-
desart in dieser Gruppe als nichtnatürlich
attestiert worden und in 34,8% der Fälle
ungeklärt. Die Vergleiche der auf den To-
desbescheinigungenangegebenenTodes-
arten mit den Obduktionsergebnissen er-
gabenbei Pflegeheimbewohnern, dass bei
nahezu jedem 7. auf der Todesbescheini-
gung als natürlich attestierten Tod bei der
Obduktion ein nichtnatürlicher Tod fest-
gestellt wurde (14,1%) oder die Todesart
durch die Obduktion ohne Folgeuntersu-
chungen nicht eindeutig geklärt werden
konnte (6,3%). Diese Abweichung war in
der Gruppe der Nicht-Pflegeheimbewoh-
ner noch höher. Hier wurde bei laut Todes-

bescheinigungen natürlich Verstorbenen
in jedem 4. Fall autoptisch ein nichtnatürli-
cher Tod festgestellt (25,4%), und in jedem
10.war die Todesart allein autoptisch nicht
abschließend zu klären (10,3%). Bei den
ursprünglich als ungeklärt attestierten To-
desfällen ergab die Obduktion bei Pflege-
heimbewohnern in 66,2% und bei Nicht-
Pflegeheimbewohnern in 62,5% der Fäl-
le einen natürlichen Tod (. Abb. 2 und 3).
Insgesamt lag die Übereinstimmungsrate
der natürlichen und der nichtnatürlichen
Todesarten von Todesbescheinigung und
Obduktionsbefund bei Pflegeheimbewoh-
nern bei 69,8%und bei Nicht-Pflegeheim-
bewohnern bei 73,0%.

Diskussion

Im untersuchten Fallkollektiv hatten Pfle-
geheimbewohner ein höheres Lebensalter
(Median 83,5 Jahre) als Nicht-Pflegeheim-
bewohner (Median 73 Jahre). In der Grup-
pe der Pflegeheimbewohner waren 60,9%
der Verstorbenen weiblich; bei den Nicht-
Pflegeheimbewohnern betrug der Anteil
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Tab. 1 Gründe für die Anordnung einer rechtsmedizinischenObduktion bei Pflegeheim- und
Nicht-Pflegeheimbewohnern
Fragestellung Obduktion Pflegeheim

(in %)
Nicht-Pflegeheim
(in %)

Gesamt
(in %)

Unklare Todesumstände 25,6 28,8 28,4

Fremdverschulden (exklusiv ärztliches/
pflegerisches Fehlverhalten)

24,0 30,1 29,5

Ausschließlich ärztliches Fehlverhalten 12,8 16,5 16,1

Ausschließlich pflegerisches Fehlverhal-
ten

10,5 0,3 1,5

Ärztliches und pflegerisches Fehlverhal-
ten

10,5 2,0 2,9

Unterlassene Hilfeleistung 8,1 1,4 2,2

Kausalität, Unfall und Tod 7,4 12,5 11,9

Intoxikation 1,2 2,1 2,0

Identitätsklärung 0,0 6,2 5,5

Tab. 2 Todesursachen aus den Todesbescheinigungen undObduktionen imGesamtkollektiv
Todesursache Nach Obduktion in %

(n= 2084)
Nach Todesbescheinigung in %
(n= 902)

Krankheiten des Herz-Kreislauf-
Systems

43,60 26,60

Verletzung, Vergiftung, äußere
Ursachen

23,80 22,10

Krankheiten des Atmungssys-
tems

9,90 14,60

Krankheiten des Nervensys-
tems

5,10 8,10

Krankheiten des Verdauungs-
systems

2,40 1,80

Neoplasien 1,70 1,60

Bolustod 0,20 0,30

Krankheiten des Urogenitalsys-
tems

0,10 1,60

Sonstige 13,10 23,40

Gesamt 100,00 100

Tab. 3 Übereinstimmungsraten der angegebenen Todesursachen in den Todesbescheinigun-
genmit denObduktionsergebnissen bei Pflegeheim-undNicht-Pflegeheimbewohnern
Todesursachen Pflegeheim

(in %)
Nicht-Pflegeheim
(in %)

Gesamt
(in %)

Krankheiten des Herz-Kreislauf-
Systems

82,2 73,1 74,9

Krankheiten des Atmungssystems 44,1 43,0 43,3

Krankheiten des Verdauungssystems 50,0 41,7 43,8

Verletzung, Vergiftung, äußere Ursa-
chen

75,0 82,4 82,0

Neoplasien 0,0 78,6 78,6

Krankheiten des Urogenitalsystems 0,0 0,0 0,0

Krankheiten des Nervensystems 50,0 83,3 78,6

Bolustod 66,7 0,0 66,7

Sonstige 60,0 63,7 63,2

weiblicher Verstorbener 39,7%. Der über-
wiegende Anteil weiblicher Verstorbener
in der Gruppe der Pflegeheimbewohner
erklärt sich mit der höheren Lebenserwar-
tung von Frauen. Das Risiko einer Pflege-
bedürftigkeit, und folglich in einem Pfle-
geheim versorgt werden zumüssen, ist er-
höht. Zudemhaben Frauen in fortgeschrit-
tenem Alter häufig keinen (Ehe-)Partner
mehr, der bei bestehenden Erkrankungen
und körperlichen Beeinträchtigungen die
Versorgung übernimmt [12, 13].

Bei der Auswertung der Todesfälle in
der vorliegenden Arbeit stellte sich her-
aus, dass in 14,1% der bei Pflegeheimbe-
wohnern durchgeführten Leichenschauen
eine natürliche Todesart bescheinigt wur-
de, obwohl nach dem Obduktionsergeb-
nis eine nichtnatürliche Todesart vorlag.
Bei den Nicht-Pflegeheimbewohnern wa-
renes25,4%.EineAuswertungvonGerme-
rott et al. ergab bei rechtsmedizinischen
Obduktionen von Verstorbenen, bei de-
nen im Rahmen der zweiten ärztlichen
Leichenschau vor einer Feuerbestattung
Auffälligkeitenauftraten,einenähnlichho-
hen Fehlerwert (14,2%) wie in der Grup-
pe der Pflegeheimbewohner des vorlie-
genden Kollektivs [14]. Die hohe Anzahl
an falsch attestierten Todesarten könnte
u. a. dadurch begründet sein, dass Ärzte in
Deutschland zu wenig darin ausgebildet
sind, eine Leichenschau korrekt durchzu-
führen und Wissenslücken im Hinblick auf
die Definitionen der Todesarten bestehen
[15]. EineUmfrage von Schwarz et al. unter
Internisten, Chirurgen und Anästhesisten
ergab, dass die befragten Internisten we-
niger dazu neigten, zu wissen, wie eine
Leichenschau korrekterweise durchzufüh-
ren ist, obwohl diese laut Umfrage doppelt
so viele Leichenschauen durchführten wie
die Vertreter der anderen Fachrichtungen
[16]. Ebenfalls ergab eine Untersuchung
von Vennemann et al. bei 1000 zufällig
ausgewählten befragten Ärzten aus dem
Bereich der Ärztekammer Westfalen-Lip-
pe, dass nur 25% der Ärzte die Leiche
bei der Leichenschau vollständig entklei-
deten [17]. Dabei sehen verschiedene Lei-
chenschauverordnungen der Bundeslän-
der sowie ein Musterentwurf der Bundes-
ärztekammer für eine bundeseinheitliche
Leichenschau vor, dass für die Attestie-
rung eines natürlichen Todes die Untersu-
chung des unbekleideten Leichnams un-
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Abb. 28Gegenüberstellung von Todesarten aus den Todesbescheinigungen undObduktionen bei
Nicht-Pflegeheimbewohnern

Abb. 38Gegenüberstellung von Todesarten aus den Todesbescheinigungen undObduktionen bei
Pflegeheimbewohnern

erlässlich ist [18]. Die Diskrepanz in der
fälschlicherweise als natürlich klassifizier-
ten Todesarten bei Pflegeheimbewohnern
und Nicht-Pflegeheimbewohnern (14,1%
bzw. 25,4%) könnte u. a. daraus resultie-
ren, dass bei Pflegeheimbewohnern in der
Regel eine ausführliche Krankengeschich-
te bekannt ist. Darüber hinaus wies diese
Gruppe eine größere Morbidität auf, wes-
halbhäufigereinnatürlicherTodvorlag.Bei
Nicht-PflegeheimbewohnernwarenVorer-

krankungen tendenziell weniger bekannt.
Auch wurden aus dieser Gruppe häufiger
auf Fremdverschulden suspekte Fälle einer
Obduktion zugeführt. Dies könnte dazu
geführt haben, dass die Rate an falsch na-
türlich bescheinigten Todesfällen größer
gewesen ist.

In ungefähr einem Drittel der Todes-
fälle wurde in der vorliegenden Studie
durch die leichenschauenden Ärzte eine
unklare Todesart attestiert (35,0%). Dies

betraf 36,3% der Todesbescheinigungen
von Pflegeheimbewohnern und 34,8%
der Nicht-Pflegeheimbewohner. Darüber
hinaus erfolgte in 28,4% der Fälle die
Anordnung der Obduktion durch die er-
mittelnden Behörden aufgrund unklarer
Todesumstände.DaessichbeiderLeichen-
schau nur um eine äußere Besichtigung
des Leichnams (ggf. unter Hinzunahme
ärztlicher bzw. diagnostischer Befunde)
handelt, ist die korrekte Interpretation
der erhobenen Befunde herausfordernd.
Natürliche Todesgeschehen sind äußerlich
meist nicht erkennbar. Aber auch nicht-
natürliche Geschehen müssen sich nicht
zwingend durch äußerliche Auffälligkei-
ten bemerkbar machen. Laut Püschel et al.
wird in klinisch aufgrund eines undurch-
sichtigen Krankheitsverlaufes unklaren
Fällen zu selten eine ungeklärte Todesart
beurkundet [19]. Der in der vorliegenden
Arbeit hohe Anteil an Verstorbenen mit
ungeklärter Todesart, sowohl bei Pflege-
heim- und Nicht-Pflegeheimbewohnern,
ergibt sich insbesondere aus der studien-
designbedingten Vorselektion. So muss
bei einer in der Leichenschau ungeklärten
oder nichtnatürlichen Todesart die Poli-
zei informiert werden, welche wiederum
Ermittlungen aufnimmt. Um die Todesart
und schließlich auch die Todesursache
mittels Obduktion sicher festzustellen,
werden diese Verstorbenen viel häufiger
einer rechtsmedizinischen Obduktion zu-
geführt als gemäß Todesbescheinigung
auf natürliche Art Verstorbene. Dies ist
gleichzeitig auch ein limitierender Fak-
tor der vorliegenden Arbeit, da sich die
Ergebnisse durch die Vorselektion nicht
auf die Gesamtsterbefälle in Deutschland
übertragen lassen.

In der vorliegenden Arbeit wurden so-
wohl in den Todesbescheinigungen als
auch in den Obduktionsprotokollen am
häufigsten Erkrankungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems, gefolgt von Verletzungen,
Vergiftungen und äußeren Ursachen, als
Todesursache angegeben. Betrachtet man
die Übereinstimmungraten nach Organ-
systemen, so waren diese bei Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Verletzungen, Ver-
giftungenundäußerenUrsachen sowie Er-
krankungendesNervensystemsamhöchs-
ten. Laut Statistischem Bundesamt waren
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems
im Jahr 2018 mit 36,2% die häufigste To-
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desursache, gefolgt von bösartigen Neu-
bildungen in rund einem Viertel der Fälle
[20]. Neoplasien wurden in der vorliegen-
den Untersuchung nur sehr selten als To-
desursache angegeben. Eine retrospektive
Studie aus Huston und Prag ergab, dass
bei rund einem Drittel aller älteren Ver-
storbenen Erkrankungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems zum Tode führten. Während
in der genannten Studie jeder 4. im Alter
von 70 bis 79 Jahren bösartigen Neubil-
dungen erlag, sank diese Zahl bei den
über 79-jährigen Verstorbenen hingegen
auf 10,0% [21]. Das Versterben an einem
Tumorleiden geht häufig mit einem lang-
wierigen Krankheitsverlauf und umfang-
reicher Diagnostik einher. Daher kann in
diesen Fällen leichter als bei Herz-Kreis-
lauferkrankungen, die nicht selten plötz-
liche Todesfälle bedingen, ein natürlicher
Tod attestiert werden. Aus diesem Grund
sind Todesfälle nach Neoplasien im Kol-
lektiv der vorliegenden Studie womöglich
unterrepräsentiert.

Bei der Betrachtung der Todesursa-
chen nach ICD-Klassifikation ergab sich in
der vorliegenden Studie bei Pflegeheim-
bewohnern eine Übereinstimmungsrate
von 66,0% zwischen Leichenschaudia-
gnose und Obduktionsbefund. Bei den
Nicht-Pflegeheimbewohnern lag diese bei
73,1%. Verschiedene Studien zur Über-
einstimmung zwischen klinischer und
autoptischer Todesursache kommen auf
Übereinstimmungsraten zwischen 40,6%
und 60,0% [8, 14, 22–24]. Die im Vergleich
zur Literatur höhere Übereinstimmungs-
rate der Todesursache könnte durch die
unterschiedlichen Fallkollektive und ei-
ne Vorselektion der einbezogenen Fälle
begründet werden. Zudem wurde in der
vorliegenden Studie bei etwa einem Vier-
tel der Verstorbenen (24,3%) keine oder
keine konkrete Todesursache (z. B. An-
gaben wie „Herz-Kreislauf-Versagen“) in
den Todesbescheinigungen angegeben,
sodass diese Fälle nicht mit den Ob-
duktionsergebnissen verglichen werden
konnten. Das mediane Lebensalter der
verstorbenen Pflegeheimbewohner be-
trug in der vorgestellten Untersuchung
83,5 Jahre. Bei den verstorbenen Nicht-
Pflegeheimbewohnern betrug dieses hin-
gegen nur 73 Jahre. Eine mögliche Ursa-
che für die höhere Übereinstimmungsrate
der Todesursachen bei Nicht-Pflegeheim-

bewohnern könnte die Korrelation des
Lebensalters des Verstorbenen mit der
Fehlqualifikation der Todesursache bei
der ärztlichen Leichenschau sein. Middel-
ton et al. kamen bei einer retrospektiven
Untersuchung einer geriatrischen und
einer nichtgeriatrischen Gruppe zu dem
Ergebnis, dass die Übereinstimmung der
Todesursachen in der geriatrischen Grup-
pe mit 65,0% niedriger war als in der
nichtgeriatrischen Gruppe mit 70,0%
[25]. Diese Ergebnisse decken sich mit
den erhobenen Daten der vorliegenden
Studie. Ein Grund hierfür ist möglicher-
weise, dass bei steigendem Lebensalter
Krankheitssymptome schwächer ausge-
prägt sind oder sich manchmal anders
präsentieren als bei jüngeren Menschen,
wodurch es den behandelnden Ärzten
erschwert wird, Erkrankungen zu dia-
gnostizieren [26]. Gleichzeitig kommt es
mit zunehmendem Lebensalter vermehrt
zu einer Multimorbidität [27]. Eine Studie
aus Schweden stellte fest, dass Multimor-
bidität das Risiko verdoppelt, stationäre
Pflege in Anspruch nehmen zu müssen
[28]. In der vorliegenden Untersuchung
war das Auftreten von Multimorbidität
bei Pflegeheimbewohnern häufiger als
in der Vergleichsgruppe. Dies kann die
Fehleranfälligkeit bei der Benennung der
Todesursache vergrößern, da z. T. mehrere
Grunderkrankungen vorliegen, die jede
für sich ein Ableben begründen könn-
te. Somit ist es den leichenschauenden
Ärzten häufig nicht möglich, im Rahmen
einer äußeren Leichenschau die exakte
Todesursache festzustellen [29].

Insgesamt lässt sich aus denhier vorge-
stellten Ergebnissen in Zusammenschau
mit der einschlägigen Literatur ableiten,
dass die Übereinstimmungsraten von
Todesart und Todesursache der Todesbe-
scheinigungen mit den Obduktionsergeb-
nissenbeiPflegeheimbewohnerngeringer
als bei Nicht-Pflegeheimbewohnern sind.
Die Anzahl falsch klassifizierter Todesarten
kannAusdruckunzureichenderKenntnisse
und Erfahrungen der leichenschauenden
Ärzte sein, was die Relevanz der Vermitt-
lung von rechtsmedizinischen Inhalten
zur ärztlichen Leichenschau in der Aus-
und Fortbildung unterstreicht [30]. Auch
bundeseinheitliche Regelungen zur ärzt-
lichen Leichenschau fehlen bislang. Die
Obduktion ist nachwie vorMittel derWahl,

um die Todesursache exakt festzustellen.
Erfolgversprechende Möglichkeiten zur
Korrektur falsch attestierter Todesarten
und Todesursachen sind die Anhebung
der Obduktionsfrequenz und ergänzend
die Nutzung etablierter Zusatzmethoden
(z. B. radiologischer, histologischer, toxiko-
logischer, neuropathologischer und/oder
mikrobiologischer Untersuchungen) [8,
30].

Fazit für die Praxis

Die Übereinstimmungsrate von Todesart und
Todesursache der Todesbescheinigungenmit
den Obduktionsergebnissen ist bei Pflege-
heimbewohnern geringer als bei Nicht-Pfle-
geheimbewohnern. Demnach sollte auch bei
älteren Patienten nicht leichtfertig von einem
natürlichen Sterbegeschehen ausgegangen
werden, wenn die Annahme einer natürli-
chen Todesursache nicht begründet werden
kann. In derartigen Fällen ist eine Klärungdes
Falles durch eine Obduktion anzustreben.
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Abstract

Comparison of manner and cause of death in nursing home and non-
nursing home residents

Background: The quality of external postmortem examinations is frequently discussed.
Especially in the case of older deceased persons, multimorbidity or lack of information
on the medical history make it difficult to name a cause of death. It was evaluated
whether there were differences in nursing home and non-nursing home residents with
regard to attestation of manner and cause of death and ordering an autopsy.
Material andmethod: Retrospectively, information from forensic medical case files on
the manner and cause of death on death certificates was compared with the results
of autopsies performed on decedents over 60 years of age between 2007 and 2018.
Furthermore, the reasons for ordering an autopsy were evaluated. The collective was
divided into the groups nursing home residents and non-nursing home residents.
Results: 2278 case files were evaluated (11.3% nursing home residents, 88.7% non-
nursing home residents). In the case of nursing home residents, it was mainly falls
(54.4%) that required forensic clarification, and in the case of non-nursing home
residents, medical interventions and injuries (approx. 35% each). The manner of death
on the death certificate was consistent with the autopsy result in 69.8% of nursing
home residents and in 73.0% of nonnursing home residents. In 14.1% of nursing home
residents and in 25.4% of nonnursing home residents, autopsy findings identified a
nonnatural manner of death instead of a natural one. The concordance of cause of
death was 66.0% for nursing home residents and 73.1% for nonnursing home residents.
Conclusion: Postmortem examinations should also be performed critically on elderly
decedents, especially nursing home residents. An autopsy should be sought more
frequently to clarify the manner and cause of death.
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